GESELLSCHAFTERVERTRAG

Präambel

Zweck dieses Gesellschaftervertrages ist es, die Zukunft der Lindenstraße 70 als selbstverwaltetes Wohnprojekt zu sichern, mit dem ausdrücklich keine kommerziellen Ziele verfolgt werden sollen. Es soll auch für die Zukunft verhindert werden, dass aus der Vermietung oder dem Verkauf von Anteilen spekulative Gewinne erzielt werden können. Das soll auch gelten für den Fall, das Gesellschafter austreten oder hinzukommen oder die Gesellschaft aufgelöst wird.

Die Selbstverwaltung des Projektes sowie die gemeinsame Entscheidung über die Neuaufnahme neuer Mitglieder sind ein weiterer, wesentlicher Inhalt des Projektes.

Weitere, mögliche Ziele: Altersversorgung, Entschuldung des eigenen Hauses und danach ggf. weiterer Häuser....???

§1 Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts tritt nach außen unter dem Namen „Wohnhaus GbR“ auf. 

2. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist der gemeinsame Erwerb und die gemeinsame Bewirtschaftung des Grundstückes samt Gebäuden in der Lindenstraße 70 in 10117 Berlin-Mitte.

3. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§ 2 Gesellschafter und Einlagen der Gesellschafter 

1. Der Trias e. V. in Hattingen ist Gesellschafter in obiger GbR mit einem Anteil von 1,00 Euro. Die Stiftung nimmt keine wirtschaftliche oder kapitalmäßige Vermögensposition ein und auch keine Schuldverpflichtung über 1,00 Euro hinaus. Vielmehr soll mit einer Aufnahme ihre rechtliche Position über ihre Eintragung in Abteilung I des Grundbuches begründet werden, damit sie in den Fällen der Belastung und Veräußerung die Einhaltung der Präambel dieses Vertrages, in Übereinstimmung mit ihrer eigenen Satzung gewährleistet. Darüber hinaus ergeben sich für den Trias e. V. durch seinen Gesellschafteranteil keinerlei Rechte in Bezug auf die Mitsprache bei Entscheidungen der Gesellschafter. 

2. Neben dem Trias e. V. besteht die eigentliche Gesellschaft aus mehreren Personen. Die gültige Liste der Gesellschafter ist im Anhang zum Gesellschaftervertrag festgeschrieben

3. Jeder Gesellschafter bringt seinen Eigentumsanteil an oben bezeichnetem Grundstück ein. (bei diesem Vertrag war das Grundstück bereits gekauft!!) Die Höhe der jeweiligen Anteile ist im Anhang zum Gesellschaftervertrag festgeschrieben.

4. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die sich durch den Zweck der Gesellschaft ergeben, tragen die Gesellschafter gemeinsam, anteilig bezogen auf den jeweiligen Anteil laut § 2.3. dieses Vertrages.

§ 3 Haftung der GbR

Die Gesellschaft haftet in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages gesamtschuldnerisch gegenüber Forderungen Dritter, der Trias e. V.  jedoch nur mit Ihrer Einlage. Diese Haftungsbegrenzung ist bei Notwendigkeit ordnungsgemäß bei allen Vertragsabschlüssen zur Kenntnis des jeweiligen Vertragspartners zu geben.

§ 4 Geschäftsführung, Vertretung, Einberufung von Gesellschafter-Versammlungen

1. Entscheidungen der Gesellschaft werden durch Beschluss der Gesellschafter in einer Versammlung getroffen. Einer Versammlung bedarf es nicht, wenn alle Gesellschafter dem Beschlussantrag schriftlich zustimmen. Beschlüsse sind in einem Protokoll niederzulegen, das in einer der nächsten Gesellschafterversammlungen genehmigt werden muss. 
Die Termine für die Gesellschafterversammlungen werden durch Beschluss der Gesellschafter festgelegt.

2. Soweit der Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorsieht, werden Beschlüsse mit ¾ - Mehrheit gefasst. 
Alternativ: Soweit der Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorsieht, werden Beschlüsse einmütig gefasst. Unter einmütig wird die Einstimmigkeit bei mögliche Enthaltungen, verstanden. 

3. Die Änderung der Präambel und der Aufgabenstellung des Trias e. V., insbesondere  § 2 Nr. 1 bedürfen eines einstimmigen Beschlusses.
4. Jeder Gesellschafter hat unabhängig von der erbrachten Einlage und des Vermögensanteils eine Stimme.

5. Die Gesellschafter bestimmen drei Vertreter aus ihrer Mitte, die die Gesellschaft nach außen jeweils zu zweit gemeinsam vertreten können. Die Vertretungsberechtigten werden im Anhang benannt. Die Vollmacht kann nur in der Weise widerrufen werden, dass durch die Gesellschafter ein oder mehrere andere Vertreter aus ihrer Mitte benannt werden. Dazu wird die Schriftform vereinbart. 

6. Diese Vertretungsbefugnis erstreckt sich auch auf das Leisten von Unterschriften gegenüber der Bank. 

7. Jeder Vertretungsberechtigte ist auch einzeln berechtigt, Zustellungen jeder Art mit Wirkung für die Gesellschaft und die anderen Gesellschafterinnen entgegenzunehmen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Gesellschafter

1. Jeder Gesellschafter hat das Recht, jederzeit Auskunft über die Vermögenssituation der Gesellschaft zu verlangen und zu erhalten.

2. Finanzielle Verpflichtungen tragen die Gesellschafter grundsätzlich nach der Größe der von Ihnen genutzten Wohnfläche. Die technisch jeweils gesondert erfassten Verbrauchskosten trägt jede/r Gesellschafter/in entsprechend seinem tatsächlichen Verbrauch selbst.

3. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters besteht die Pflicht zur Erbringung der anteiligen laufenden Kosten bis zum Datum des rechtsgültigen Ausscheidens des Gesellschafters weiter.

4. Bei Zahlungsaussetzungen eines Gesellschafters übernehmen die anderen Gesellschafter dessen Verpflichtungen bis zu einem Zeitraum von einem halben Jahr zu gleichen Anteilen, ohne Berechnung von Verzugszinsen. 
Werden die Zahlungsverpflichtungen eines Gesellschafters  nach Ablauf des halben Jahres trotz schriftlicher Mahnung nicht geleistet, so stellt dies einen außerordentlichen Kündigungsgrund, d. h.  Ausschluss des Gesellschafters dar.  

5. Die Rechte der Gesellschafter sind weder ganz noch teilweise abtretbar, übertragbar oder verpfändbar.

§ 6 Ausscheiden eines Gesellschafters

1. Bei Austritt eines oder mehrerer Gesellschafter aus der GbR wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt.  Das gleiche gilt für den Fall, dass in den Anteil eines Gesellschafters vollstreckt wird.

2. Die Gesellschaft hat ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn über das Vermögen eines/einer Gesellschafterin ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird oder wenn sein/ihr Gesellschaftsanteil Gegenstand von Maßnahmen Dritter nach § 725 BGB ist. Eine etwaige Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch einen Gläubiger hat keine Rechtswirkung.

3. Im Falle des Ausscheidens besteht ein Anspruch der Ausscheidenden nur auf Erstattung ihrer Einlagen bei Gründung bzw. bei Eintritt in die GbR. Diese werden grundsätzlich nicht verzinst. Um einer Entwertung der Einlagen entgegenzutreten wird jedoch vereinbart, dass es einen Inflationsausgleich geben soll. Dessen Höhe liegt um einen Prozentpunkt unter der allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskosten, wie er durch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (Preisindex für die Gesamtlebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland auf der Basis von 2000) festgestellt wird.

4. Als Höchstgrenze gilt jedoch der Verkehrswert, der sich für diesen Anteil nach dem aktuellen, von einem unabhängigen Gutachter festgestellten Verkehrswert für das Gesamtgrundstück richtet. Können sich die Parteien nicht auf einen Gutachter einigen, wird der Gutachterausschuss beim zuständigen Katasteramt beauftragt.

5. Gleichberechtigt zu den Ansprüchen der Ausscheidenden besteht ein Anspruch der Verbleibenden auf Erhaltung der finanziellen Grundlagen zur Weiterführung des Wohnprojektes. Die Rückzahlung darf das Wohnprojekt nicht gefährden. Die Gesellschafterinnen verpflichten sich, eine Regelung innerhalb von 6 Monaten nach Kündigung herbeizuführen, welche die Ansprüche beider Seiten berücksichtigt und einen konkreten Zeitplan über die Rückzahlung der Einlagen der Ausscheidenden beinhaltet. Die Rückzahlung muss spätestens innerhalb von 3 Jahren ggf. in Raten erfolgt sein.


§ 7 Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages. Ihre Dauer ist unbestimmt. 

§ 8 Tod eines Gesellschafters

1. Im Falle des Todes eines oder mehrerer Gesellschafter wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt.

2. Soweit es sich bei den Erben des verstorbenen Gesellschafters um den Lebenspartner oder einen Verwandten ersten Grades handelt, hat der Erbe einen grundsätzlichen Anspruch auf Aufnahme in die Gesellschaft. Treffen diese Voraussetzungen auf mehrere Personen zu, kann nur einer von ihnen dieses Recht wahrnehmen.

3. Die Gesellschafter haben innerhalb von 6 Monaten, gerechnet vom Todestag des verstorbenen Gesellschafters, das Recht der Aufnahme in die Gesellschaft zu widersprechen, sofern begründetet Zweifel daran bestehen, dass sich der /die neue Gesellschafter/in  die Ziele der Gesellschaft vertritt, bzw. Zweifel daran bestehen, dass er/sie sich in die Hausgemeinschaft einfügt.

4. Wird der/die neue Gesellschafter/in nicht aufgenommen, hat er/sie einen Auszahlungsanspruch gemäß § 6 dieses Vertrages.

(Die Erbschaft könnte alternativ, unter Berücksichtigung von Pflichtteilsansprüchen ggf. ausgeschlossen werden. Zusätzliche testamentarische Verfügungen sollten dann angeregt und getroffen werden.)

§ 9 Auflösung der Gesellschaft

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Auszahlung der Gesellschafter gemäß § 6 dieses Vertrages. Verbleibendes Vermögen soll zur Ermöglichung neuer Wohnprojekte im Sinne eines „anderen Umganges mit Grund und Boden sowie der Bewohner untereinander“ der Stiftung trias in Hattingen als Zustiftung zufließen.

§ 10 Salvatorische Klausel

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

2. Für den Fall der Unwirksamkeit verpflichten sich die Gesellschafter, eine neue Regelung zu treffen, die wirtschaftlich der unwirksamen Regelung weitestgehend entspricht.

§ 11 Änderungen des Vertrages

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Änderungen des Vertrages können nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln aller Gesellschafter herbeigeführt werden. Der geänderte Vertrag ergänzt bzw. ersetzt den vorherigen Vertrag, sobald er von allen Gesellschaftern unterzeichnet worden ist.

§ 12 Schiedsvereinbarung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Mediationsverfahren mit Unterstützung eines neutralen Schlichters durchzuführen. Dieses hat zum Ziel, eine interessengerechte und faire Vereinbarung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. 

Für den Fall, dass die Mediation innerhalb von drei Monaten nicht zu einem alle Parteien zufriedenstellenden Ergebnis führt, unterwerfen sich die Vertragsschließenden einem Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges.

Das Schiedsgericht besteht aus zwei von dem im Streit befindlichen Parteien zu benennenden Schiedsrichtern und einem von den Schiedsrichtern zu bestimmenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende soll die Befähigung zum Richteramt haben. 

Können sich die Schiedsrichter auf die Person des Vorsitzenden innerhalb einer angemessenen Frist – vier Wochen werden als angemessen betrachtet – nicht einigen, so bestimmt diesen der Vorsitzende der Anwaltskammer .........

Das Schiedsgerichtsverfahren richtet sich nach den Vorschriften des 10. Buches der Zivilprozessordnung.

Mit der in §12 formulierten Schiedsvereinbarung erklären wir uns ausdrücklich einverstanden. 


Ort, Datum

LISTE ALLER GESELLSCHAFTER

AUFLISTUNG DER EINGEBRACHTEN ANTEILE JEDES GESELLSCHAFTERS

UNTERSCHRIFT ALLER GESELLSCHAFTER

NAMEN DER VERTRETUNGSBERECHTIGTEN gemäß §4
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